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Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Meilen (SPBD)

Austritt aus dem Zweckverband des SPBD

Antrag an die Gemeindeversammlung


Ausgangslage

Die Schulpsychologische Beratung wird im Bezirk Meilen für alle 11 Gemeinden des Bezirks einheitlich organisiert. Die Rechtsform ist ein Zweckverband, dessen Statuten​revision die Gemeindeversammlung am 16. Juni 2008 genehmigt hat. Die Schulpflege stellt den Antrag, per 31. Dezember 2012 aus dem Zweckverband des Schulpsycholo​gischer Beratungsdienstes des Bezirks Meilen auszutreten und die Schulpsychologische Beratung gemeindeintern zu organisieren.

Erwägung

Im Gegensatz zum grössten Teil der Schulpsychologischen Dienste in der Schweiz bie​tet der Bezirk Meilen unentgeltlich eine Lehrer- und Elternberatung an. Deswegen heisst der Schulpsychologische Beratungsdienst abgekürzt SPBD und nicht SPD. Diese unent​geltlichen Beratungen führten in der vergangenen Zeit immer wieder zu Konflikt​situationen. So war es dem SPBD zwar erlaubt, Beratungen anzubieten, aber keine Empfehlungen abzugeben, was in der Praxis nicht umsetzbar ist, weil Eltern nachvoll​ziehbarerweise wissen möchten, was der SPBD ihnen empfiehlt. Dies führte dazu, dass dann Anträge von Eltern an unsere Schule herangetragen wurden, ohne dass die Schule von Anfang an am Prozess mitbeteiligt war. Dieser Missstand konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht behoben werden. Die Schulpflege beschloss deswegen, dass Lehrer- und Elternberatung nur noch dann beim SPBD eingefordert werden darf, wenn die Fachleitung Sonderpädagogik dies bewilligt. Auch dieser Entscheid wurde vom SPBD nur mit Widerwillen zur Kenntnis genommen.

Die Schulpflege hat in den vergangenen Jahren den Budgetprozess so optimiert, dass die Kosten sehr genau budgetiert werden konnten. So betrug im Jahre 2010 die Budgetgenauigkeit in 8 von 9 Bereichen im Durchschnitt 3 % (Rechnung zu Budget 2010). Einzig der Bereich Sonderschulung konnte bis jetzt nicht in den Griff bekommen. Die Massnahmen im Sonderschulbereich stiegen in den vergangenen fünf Jahren von ca. Fr. 1.3 Mio. auf ca. Fr. 2 Mio. Diese Mehrkosten entstanden durch steigende Zah​len von Sonderschulplatzierungen bei gleich bleibenden oder sogar sinkenden Schüler​zahlen. Eine Entwicklung, wie sie im ganzen Kanton Zürich beobachtet wird, wo in den letzten zehn Jahren die Zahl der Kinder in Sonderschulen um 40 % gestiegen ist. Diese allgemeine Entwicklung kann die Schulpflege Uetikon am See nicht aufhalten. Sie hält in diesem Zusammenhang aber fest, dass der Anspruch der Eltern gegenüber der Schule, jedem Kind seine optimalen Fördermassnahmen zu vermitteln, immer grösser wird. Die Angst, dass Kinder nicht erfolgreich ins Berufsleben oder an das Gymnasium integriert werden können, führt dazu, dass die Schule immer mehr und immer früher unterschiedlichste Fördermassnahmen anbieten muss. (Als Beispiel sei hier die Frühför​derung von hochbegabten Kindern aufgeführt, welche auch als sonderpädagogische Massnahmen verbucht wird).

Auch aus diesem Grund ist die Schulpflege überzeugt davon, dass sämtliche Abläufe im Bereich der Sonderschulung innerhalb der Gemeinde durchgeführt und überwacht werden sollten. Damit können eine einheitliche, auf dem sonderpädagogischen Konzept der Schule Uetikon basierende Haltung und optimal aufeinander abgestimmte Abläufe für alle Beteiligten sicher gestellt werden.

Im Jahre 2012 zahlt die Schule Uetikon am See an den Zweckverband Schulpsycholo​gischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen Fr. 155‘000.00. Dieser Betrag ist enorm hoch, wenn man bedenkt, dass pro Jahr maximal 25 Schülerinnen und Schüler vom SPBD abgeklärt werden. Falls der Austritts-Antrag von der Gemeindeversammlung angenommen wird, dann muss die Schulpsychologie von der Schule intern organisiert werden. Vergleichswerte mit anderen Gemeinden, die die Schulpsychologie ebenfalls gemeindeintern organisieren, zeigen, dass eine gemeindeeigene Schulpsychologin zu ca. 50 % angestellt werden könnte, was ungefähr Personalkosten von Fr. 80‘000.00 entspricht (inkl. Sozialabgaben). Dazu kämen im ersten Jahr noch einmalige Anschaf​fungskosten von ca. Fr. 50‘000.00 und wiederkehrende Kosten von ca. Fr. 20‘000.00 p.a. Büroräumlichkeiten würden gemeindeintern zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall würden der Gemeinde Uetikon am See keine zusätzlichen Kosten durch den Austritt aus dem SPBD entstehen.

Im Jahre 2009 hat die Gemeindeversammlung beschlossen, dass die Schulpflege von 6 auf 5 Mitglieder reduziert wird und nur noch strategische Aufgaben übernehmen soll. Gleichbedeutend mit diesem Schritt war, dass mehr personelle Ressourcen in die opera​tive Führung der Schule investiert werden. Dieser Entscheid hatte auch Konsequenzen auf den Bereich Sonderschulung. Die Stelle der Fachleitung Sonderpädagogik, die bereits bestand, wurde in ihrer Führungs- und Leitungsfunktion gestärkt. Dieser Entscheid der Schulpflege hat die Konsequenz, dass die Schulpsychologie auf ihren Kernauftrag reduziert werden soll: Die schulpsychologische Abklärung von Schülerinnen und Schülern. Für alle anderen Beratungen stehen den Eltern schulpflichtiger Kinder die Fachpersonen an der Schule zur Verfügung. Zudem ist die Schule Uetikon auch im Be​reich der Schulischen Heilpädagoginnen, der Therapeutinnen und der Schulsozialarbeit sowohl qualitativ wie quantitativ sehr gut besetzt.

Die Kantonalisierung der Schulpsychologischen Dienste ist Bestandteil der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (§ 19 VSG). Das Volksschulamt (VSA) hat dazu ein Konzept erarbeitet und 2009 in die Vernehmlassung geschickt. Die Vernehmlassung hat eine breite Zustimmung zur Kantonalisierung der Schulpsychologie ergeben. Danach geriet das Projekt allerdings ins Stocken. Um die Neuorganisation der Schulpsychologie umzusetzen, müssen teilweise neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden, insbesondere muss § 1 „Kostenanteile für die schulpsychologischen Dienste“ der Übergangs​bestimmungen VSG vom 1. Oktober 2007 abgelöst werden. Eine entsprechende Vorlage hätte bereits 2010 dem Kantonsrat vorgelegt werden sollen ist aber bislang nicht erfolgt. Das VSA konnte auf Nachfrage der Schule Uetikon keine Angaben machen, wann mit einer Vorlage an den Kantonsrat zu rechnen ist.

Auch wenn die Kantonalisierung angenommen werden sollte, ist mit einer mehrjährigen Übergangsfrist zu rechnen.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat empfiehlt nach Art. 27 und Art. 36 Abs. 10 der Gemeinde​ordnung die Annahme des Geschäfts.

Die Schulpflege beantragt gemeinsam mit dem Gemeinderat der Gemeindeversammlung:

1. Die Gemeinde Uetikon am See tritt per 31. Dezember 2012 aus dem Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPBD) des Bezirks Meilen aus.
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